












Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,   Erfurt, 05. April 2004 
Naturschutz und Umwelt 
Arnstädter Straße 28 
99096 Erfurt 
Az.: 1-3-0106 
Az.: 1-1-0315 

Änderungsbeschluss Nr. 1 

1. Änderung des Flurbereinigungsgebietes Großbrembach, Az.: 1-3-0106 

1.1 Nach § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2001 
(BGBl. I S. 3987), wird das mit Beschluss des Thüringer Ministeriums für 
Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt vom 10.02.1995, Az.: 1-3-0106 
festgestellte Flurbereinigungsgebiet Großbrembach wie folgt geändert: 

1.2 Aus dem Flurbereinigungsgebiet Großbrembach werden ausgeschlossen: 

Gemarkung Großbrembach 

  Flur 1, die Flurstücke 
  41/4, 42, 43 

  Flur 3, die Flurstücke 
  470, 471/2, 472/2, 473/3, 474/3, 475/2, 476/2, 477/2, 522/2 

1.3 Das Verfahren hat nach der Änderung nunmehr eine Fläche von 1744 ha. 

1.4 Weiterhin wird auf der Grundlage des § 132 FlurbG die nachstehend genannte 
offenbare Unrichtigkeit des Beschlusses vom 10.02.1995 vom Amtswegen wie 
folgt berichtigt: 
Die Flächengröße des Verfahrensgebietes Großbrembach wurde fälschlicher-
weise mit 1743 ha angegeben (Seite 1, Punkt 2.). Die tatsächliche Größe 
betrug 1747 ha. 

2. Teilung des Flurbereinigungsgebietes Großbrembach in die Flurbereini-
gungsgebiete Großbrembach-Ort, Az.: 1-1-0315 und Großbrembach-Feld, 
Az.: 1-3-0106

2.1 Nach § 8 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) wird von dem nunmehr 
geänderten Flurbereinigungsgebiet Großbrembach der nachstehend 
beschriebene Teil abgeteilt und die Flurbereinigung in diesem Gebiet als 
selbständiges Flurbereinigungsverfahren Großbrembach-Ort nach § 1 FlurbG 
fortgeführt:

2.2 Dem selbständigen Flurbereinigungsgebiet Großbrembach-Ort unterliegen die 
Grundstücke:



Gemarkung Großbrembach 

Flur 1 alle Flurstücke außer den Flurstücken: 
39/1, 40/1, 41/1, 41/4, 42, 43, 156/1, 156/6, 157/1 

Flur 2 alle Flurstücke außer den Flurstücken: 
205/1, 205/2, 205/4, 205/5, 206/1, 206/2, 206/5, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 
209, 210/1, 210/2, 210/3, 211/1, 211/2, 212/1, 212/2, 213/1, 213/2, 215/1, 
215/2, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 219/1, 219/2, 220/1, 220/2, 221/1, 229/2, 
230/2, 231/2, 232/1, 232/2, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 236/1, 236/2, 238/4, 
241/1, 242/1, 243/1, 344/2, 345/1, 345/3 

Flur 3, die Flurstücke 
 460/4, 460/6, 460/7, 461/2, 461/3, 462, 463, 464, 466/1, 466/2, 467/1, 467/2, 

468, 469, 490/3, 580/8, 1760, 

Flur 5, die Flurstücke 
671/8, 685/1, 686/1, 687/1, 687/2, 688, 689/4, 689/5, 689/7, 689/8, 689/9, 
689/13, 689/21, 689/22, 689/23, 689/24, 689/25, 689/26, 689/27, 689/29, 
689/30, 689/32, 689/35, 689/36, 689/37, 689/38, 689/39, 689/40, 689/46, 
689/47, 689/48, 689/49, 689/50, 689/51, 1853, 1855, 1856, 1864, 1865, 1866, 
1867, 1985, 1987, 1990, 1992, 

Flur 6, die Flurstücke 
690/4, 691, 692, 704/4, 705, 708, 757/1, 779, 780, 781, 782/1, 782/2, 783/1, 
783/2, 784/1, 784/2, 785/2, 785/3,786/5, 786/6, 786/9, 786/12, 786/13, 

Flur 7, die Flurstücke 
807/3, 808/3 

Flur 9, die Flurstücke 
926/2, 928/2, 929/3, 931/2, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939/1, 954/2, 
955, 957, 958, 959, 960/1, 976, 977/1, 977/2, 977/3, 978/1, 978/3, 979/1, 979/2, 
979/3, 979/4, 986/1, 986/3, 987/1, 988/1, 988/2, 989, 990, 991/1, 991/2, 992/1, 
992/2, 992/4, 992/5, 992/6 

Flur 11, die Flurstücke 
1264/1, 1274/1, 1275/4, 1275/5, 1276/8, 1276/9, 1277/5, 1277/6, 1277/7, 
1277/8, 1278/1 

2.3 Das Verfahrensgebiet Großbrembach-Ort hat eine Verfahrensfläche von 66 ha. 

2.4 Der nicht in das Flurbereinigungsgebiet Großbrembach-Ort einbezogene Teil 
des gemäß Nr. 1.2 geänderten Flurbereinigungsgebietes Großbrembach bildet 
jetzt das Gebiet der Flurbereinigung Großbrembach-Feld, Az.: 1-3-0106. 

 Das Verfahrensgebiet Großbrembach-Feld hat nunmehr eine Verfahrensfläche 
von 1678 ha.



2.5 Beide Flurbereinigungsverfahren werden weiter vom Amt für Landentwicklung 
und Flurneuordnung Gotha durchgeführt. 

3. Teilnehmergemeinschaft 

3.1 Die Eigentümer der im Flurbereinigungsgebiet Großbrembach-Ort liegenden 
Grundstücke, die Erbbauberechtigten sowie die Gebäude- und Anlageneigen-
tümer bilden die ”Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Großbrembach-
Ort” . 

3.2 Die Eigentümer der im Flurbereinigungsgebiet Großbrembach-Feld liegenden 
Grundstücke, die Erbbauberechtigten sowie die Gebäude- und Anlageneigen-
tümer bilden die ”Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Großbrembach-
Feld” . 

3.3 Beide Teilnehmergemeinschaften sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
Ihr Sitz ist Großbrembach. 

4. Fortbestehen der zeitweiligen Einschränkungen der Grundstücksnutzung

Für die dem Flurbereinigungsgebiet Großbrembach-Feld und für die dem 
Flurbereinigungsgebiet Großbrembach-Ort unterliegenden Grundstücke gelten bis 
zur Unanfechtbarkeit der noch aufzustellenden Flurbereinigungspläne die seit dem 
Erlass des Flurbereinigungsbeschlusses Großbrembach vom 10.02.1995 
bestehenden Einschränkungen des Eigentums nach § 34 FlurbG weiter fort; daher ist 
in folgenden Fällen die Zustimmung des Amtes für Landentwicklung und 
Flurneuordnung erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet geändert 
werden soll; dies gilt nicht für Änderungen, die zum ordnungsgemäßen 
Wirtschaftsbetrieb gehören; 

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche 
Anlagen errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden sollen; 

c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, 
Hecken, Feld- und Ufergehölze beseitigt werden sollen. Die Beseitigung ist nur in 
Ausnahmefällen möglich, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden; 

Sind entgegen den Absätzen a) und b) Änderungen vorgenommen, Anlagen 
hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Verfahren unberücksichtigt 
bleiben; das Flurneuordnungsamt kann den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG 
wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist.  

Sind Eingriffe entgegen dem Absatz c) vorgenommen worden, so muss das Amt für 
Landentwicklung und Flurneuordnung  Ersatzpflanzungen anordnen. 

Wer den Vorschriften zu Buchstabe b), c) zuwiderhandelt, begeht nach § 154 FlurbG 
eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbuße geahndet werden kann. 



5. Auslegung des Beschlusses mit Gründen

Je eine mit Gründen versehene Ausfertigung dieses Beschlusses liegt zwei Wochen 
lang nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung für die 
Flurbereinigungsgemeinden Großbrembach und Kleinbrembach sowie für die 
angrenzenden Gemeinden Buttelstedt, Buttstädt, Ellersleben, Guthmannshausen, 
Kleinneuhausen, Krautheim, Neumark und Vogelsberg

in der Verwaltungsgemeinschaft Buttstädt
in der Verwaltungsgemeinschaft Buttelstädt
in der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda
in der Verwaltungsgemeinschaft Berlstedt
und
in der Verwaltungsgemeinschaft „An der Marke“ in Schloßvippach 

zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus.

Gründe:

Das Flurbereinigungsverfahren Großbrembach ist am 10.02.1995 als kombiniertes 
Verfahren nach § 1 FlurbG (Ortslage) und § 87 FlurbG (ICE-Trasse) angeordnet 
worden. Beim Bau der ICE-Trasse sind Verzögerungen eingetreten, so dass für den 
nach § 87 FlurbG angeordneten Bereich der Flurbereinigung Großbrembach das 
Verfahren nicht weiter bearbeitet werden kann. 
Aufgrund des dringenden Regulierungsbedarfes in der Ortslage Großbrembach, ist 
eine Teilung des Flurbereinigungsverfahrens Großbrembach notwendig geworden, 
um für die Ortslage das Flurbereinigungsverfahren nach § 1 FlurbG separat 
weiterzuführen. Die damit verbundene beschleunigte Verfahrensbearbeitung der 
Ortslage dient dem Interesse der betroffenen Eigentümer. 

Der dringende Regulierungsbedarf der Ortslage ergibt sich aus den folgenden 
Punkten:
�� Ein Teil des im Ortsrandbereich katastermäßig vorhandenen Wege- und 

Gewässernetzes wurde in der Örtlichkeit umverlegt bzw. beseitigt. Im Ergebnis 
entspricht die Örtlichkeit nicht mehr der Kartengrundlage des Katasters.

�� Darüber hinaus ergeben sich teilweise Erschließungsmängel in der Ortslage 
sowie baurechtswidrige Zustände. Das Ortsbild wird durch sanierungsbedürftige 
Bausubstanz gestört. Zur Beseitigung der Mängel müssen die Flurstücksgrenzen
der Örtlichkeit angepasst und teilweise erstmalig abgemarkt werden. 

Die Teilung des Verfahrens und damit die Abgrenzung für das 
Flurbereinigungsverfahren Großbrembach-Ort erfolgte unter Berücksichtigung einer 
möglichst engen Abgrenzung der zu regulierenden Ortslage und unter Beachtung der 
vorhandenen landeskulturellen Mängel im Ortsrandbereich sowie kataster- und 
vermessungstechnischer Belange.  
Um dem Rechnung zu tragen wurden die unter Punkt 1.2 genannten Grundstücke in 
Abstimmung mit der Gemeinde Großbrembach aus dem Verfahrensgebiet 
ausgeschlossen, da diese Flächen dem Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 
unterliegen. Die Umsetzung des B-Planes zur Schaffung von Bauplätzen ist im 
Rahmen eines Umlegungsverfahrens nach dem BauGB geplant, so dass das 



Flurbereinigungsverfahren Großbrembach-Ort ohne weitere Verzögerungen 
fortgeführt werden kann.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem 
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem
 Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, 
 Arnstädter Straße 28 
 99096 Erfurt 
einzulegen. 
Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur 
gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde 
eingegangen ist.

Dr. Thöne     DS 
Abteilungsleiter 



Amt für Landentwicklung und     Gotha, den 02.02.2005 
Flurneuordnung Gotha 
Hans-C.-Wirz-Str. 2 
99867 Gotha 
Az. 1-3-0106/1-1-0315 

Änderungsbeschluss Nr. 2  

1. Änderung der Flurbereinigungsgebiete Großbrembach und 
Großbrembach-Ort

Nach § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12. 2001 
(BGBl. I S. 3987), wird das mit Beschluss des Thüringer Ministeriums für 
Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (TMLNU) vom 05.04.2004 letztmalig 
geänderte Flurbereinigungsgebiet Großbrembach, Landkreis Sömmerda, Az.: 
1-3-0106, dahingehend geändert, dass die Grundstücke

Gemarkung Großbrembach
  Flur 5  Flurstücke 652 und 656 

aus dem Verfahren ausgeschlossen werden und gleichzeitig zum Verfahrens-
gebiet des Flurbereinigungsverfahrens Großbrembach-Ort, Landkreis 
Sömmerda,  Az.: 1-1-0315, zugezogen werden. 

Das Verfahrensgebiet Großbrembach, Az.: 1-3-0106 hat nach der Aus-
schließung der vorstehend aufgeführten Flurstücke nunmehr eine Fläche von 
1676 ha. 
Das Verfahrensgebiet Großbrembach-Ort, Az.: 1-1-0315 hat nunmehr nach 
der Zuziehung der o.g. Flurstücke eine Verfahrensfläche von 68 ha. 

2. Anordnung der Flurbereinigung 

Für die zugezogenen Grundstücke wird die Flurbereinigung nach § 1 FlurbG 
angeordnet. 

3. Teilnehmergemeinschaft 

Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet Großbrembach-Ort 
zugezogenen Grundstücke, die Erbbauberechtigten sowie die Gebäude- und 
Anlageneigentümer sind Mitglieder der mit dem Flurbereinigungsbeschluss 
vom 05.04.2004 entstandenen ”Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung 
Großbrembach-Ort”.

4. Fortbestehen der zeitweiligen Einschränkungen der Grundstücks-
nutzung

Für die dem Flurbereinigungsgebiet Großbrembach-Ort unterliegenden 
Grundstücke gelten bis zur Unanfechtbarkeit des noch aufzustellenden 
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Flurbereinigungsplanes die seit dem Erlass des Flurbereinigungsbeschlusses 
Großbrembach vom 10.02.1995 bestehenden Einschränkungen des 
Eigentums nach § 34 FlurbG weiter fort; daher ist in folgenden Fällen die 
Zustimmung des Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet 
geändert werden soll; dies gilt nicht für Änderungen, die zum 
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören; 

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und 
ähnliche Anlagen errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder 
beseitigt werden sollen; 

c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, 
einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze beseitigt werden 
sollen. Die Beseitigung ist nur in Ausnahmefällen möglich, soweit 
landeskulturelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden; 

Sind entgegen den Absätzen a) und b) Änderungen vorgenommen, Anlagen 
hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Verfahren unberücksichtigt 
bleiben; das Flurneuordnungsamt kann den früheren Zustand gemäß 
§ 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich 
ist.
Sind Eingriffe entgegen dem Absatz c) vorgenommen worden, so muss das 
Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung  Ersatzpflanzungen anordnen. 
Wer den Vorschriften zu Buchstabe b) oder c) zuwiderhandelt, begeht nach 
§ 154 FlurbG eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbuße geahndet werden 
kann.

Gründe:

Mit Beschluss des TMLNU vom 10.02.1995 wurde das kombinierte Verfahren 
Großbrembach nach § 1 und § 87 FlurbG angeordnet. Wegen der erheblichen 
unternehmensbedingten Verzögerungen musste zur effektiveren Erreichung der 
unterschiedlichen Verfahrensziele, das Verfahren Großbrembach mit Beschluss des 
TMLNU vom 05.04.2004 in die selbständigen Verfahren Großbrembach nach § 87 
FlurbG und Großbrembach-Ort nach § 1 FlurbG geteilt. 

Im Rahmen der erforderlichen Zusammenführung von getrenntem Boden- und 
Gebäudeeigentum im Verfahren Großbrembach-Ort wird für die Abfindung des 
Bodeneigentümers Ersatzland benötigt. Nachdem im Verfahrensgebiet 
Großbrembach-Ort nicht genügend Tauschland zur Verfügung steht, ist die 
Zuziehung der beiden Flurstücke, die als Tauschland geeignet sind, zum Verfahren 
erforderlich, um den Landabfindungsanspruch des Bodeneigentümers gewährleisten 
zu können. 

Da die Größe der hinzukommenden Fläche im Verhältnis zur Größe des bisherigen 
Verfahrensgebietes unbedeutend ist, kann die Änderung des Verfahrensgebietes als 
geringfügig eingestuft werden. 

Damit ist die Voraussetzung zum Erlass eines Änderungsbeschlusses durch das Amt 
für Landentwicklung und Flurneuordnung Gotha nach § 8 Abs. 1 FlurbG im 
Flurbereinigungsverfahren Großbrembach-Ort gegeben. 
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem ers-
ten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem

Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung 
Hans-C.-Wirz-Str. 2 
99867 Gotha 

einzulegen. 
Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur 
gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde einge-
gangen ist.

Hepping    (DS) 
Amtsleiter


